
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
/ 1;{ /5N - qg'/H� 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des NationaLrates 

Parlament 

1011.7 Wien 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 

I :e����J.����,��� 
Datum: 7. JAN. 1992 

Wien, am 20.12.1991 

Unser Zeichen: 

5 -1191/N 

Durchwahl : 

479 

J!ßtr�Lf� Entwurf eines Bundesgesetzes, mi t dem das Landar 

beitsgesetz 1984 und das land- und ForstwirtschaFt

Li che BeruFsausbi L dungsgese tz gei:indert .verden 

Di e Präsi dentenkonFerenz der Landwi r tschat-t skammern Os ter'-' 

reichs beehrt sich, dem Präsidium des NationaLrates die 

beiLiegenden 25 AbschriFten ihrer SteLLungnahme zum EntwurF 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 

und das Land- und ForstwirtschaFtLiche BerlJFsausbiLdungsge

setz geändert ..,'erden, mi t der Bi t te um Kenntnisnahme zu 

iJöerreichen. 

FiJr den GeneraLsekretär: 

gez. Dr. Noszek. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
'DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesministerium für 

Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
52.335/1-2/91 17.10.1991 

Wien, am 19. 12. 1991 

Unser Zeichen: 

S-1191/N 

Durchwahl : 

479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Landar
beitsgesetz 1984 und das land- und forstwirtschaft

liehe Berufsausbildungsgeetz geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sichJ zum vorliegenden Entwurf eines Bundes

gesetzesJ mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 und das land

und forstwirtschaftliehe BerufsausbiLdungsgeseiz gei:indert 

werden, t-ol gende S tel l ungnahme zu übermi t teL n: 

Grundsätzlich ist r'?stzustel.len, daß die VorLage eine Samm

lung bekannter und bisher von der Rrbeitgeberseite abge

lehnter Wünsche enthält. Dazu gehbrenJ die RegeLungen über 

die Wochenendruhe und die Tragung der Internatskosten. Rn 

der grundsätzlichen Position der Präsidentenkonferenz bzw. 

der Rrbeitgeberseite hat sich zwischenzeitlich nichts geän

dert. 

Die Präsidentenkonferenz ist nach wie vor der NeinungJ daß 

ein speziel l es Landarbei ts'recht aus sachl i ehen Erwägungen 

sinnvoll und notwendig ist. Das hat zur FolgeJ daß Rege

lungen der übrigen Wirtschaft nicht automatisch und schema

tisch in gleicher Weise für den Bereich der Land- und Forst-
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wirtschaTt übernommen werden müssen. 

Wie dem l'1inisterium bekannt ist., hat es anläßlich der letz

ten Gespräche Kompromiß versuch/? gegeben. (Jon Rrbei tgeber 

seite wurde im begrenzten Rahmen die BereitschaTt zu einem 

Kompromiß bekanntgegeben. Rn diesem Standpunkt hat sich 

nichts geändert. 

Die nunmehr wieder vorgescl"ll agenen Rrbei tszei tbestimmungen 

sind aus sachlichen Gründen Tür die LandwirtschaTt nicht 

tragbar. 

Die geplanten Neuregelungen wurden auch im Rahmen von 

Sprengel tagen der Rrbeitgeber besprochen und sind bei die

sen Diskussionen aUT nachdrückliche Rblehnung gestoßen. Die 

PräsidentenkonTerenz steht daher grundsätzlich aUT dem 

Standpunkt" daß mit Rusnahme von sprachlichen Rdaptierungen 

im Sinne einer modernen Fassung in Rnlehnung an bereits 

vorhandene Bestimmungen keine Finderungen des Landarbeitsge

setzes bzw. BeruTsausbildungsgesetzes vorgenommen werden 

sollten. 

25 RbschriTten dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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